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GEMEINDE MORSBACH 
Zu Hd. von Frau Rödder 
Rathaus Milly-la-Foret-Platz 06.07.2022 

51597 MORSBACH 

Betrifft: Stellungnahme zum Entwurf Bebauungsplan Nr. 57 
Gewerbegebiet Steimelhagen 
AZ Landesbüro: OBK 386/22 

Sehr geehrte Frau Rödder, 

die ARGE der Naturschutzverbände nimmt zu der vorliegenden Planung zu o.g. Bauleitplan-

Verfahren wie folgt Stellung: 

1. Der vorhandene Gehölzbestand, 
***nördliche Wildkirschengruppe 
***nordwestliche Eichengruppe 
***östlicher Gehölzstreifen aus Wildkirsche, Feldahorn, Weißdorn, Eberesche, 

Hainbuche, Espe u. A. 
***südliche Eichengruppe, Bergahorn und Linde 

***westlich vorhandene Hochstammpflanzung (neu) 

sind zu erhalten und in den ausgewiesenen Grünstreifen durch heimische Gehölze 

anzureichern. 
Soweit sich diese Gehölze außerhalb des Planbereichs befinden (genaueres konnte nicht 

festgestellt werden), befinden sie sich gleichwohl unmittelbar an den Grenzen des BP 57 

und sind zu erhalten, weil sie schon jetzt zu einer willkommenen Abschirmung und 

Eingrünung der geplanten Gewerbeflächen beitragen. 

2. In den textlichen Festsetzungen sollten (auch) unter Bezugnahme auf das Klimakonzept 

der Gemeinde Morsbach von 2009 folgende Auflagen festgeschrieben werden: 

*** Für jedes Gebäude ist eine Photovoltaikanlage mit einer Kapazität vorzusehen, 

die etwa dem Stromverbrauch des Gebäudes entspricht, mindestens aber 9,8 kWp. 

Die Warmwasserbereitung ist durch Solarkollektoren zu unterstützen. 

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB 

*** Öl- und gasbefeuerte Heizanlagen sind nicht zulässig. 

*** Nicht von einer PV-Anlage in Anspruch genommene Dachflächen sind zu begrünen. 

*** Schottergärten und exotische Gehölze sind nicht zulässig (§ 8 Abs.1 Bau() NW) 
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Wir bitten, diese Vorschläge unbedingt zu berücksichtigen, auch im Hinblick auf die 
klimabedingten aktuellen Wetterereignisse, die Klimaziele, die die Politik beschlossen hat und 

die auch im Klimakonzept der Gemeinde Morsbach von 2009 beschlossen wurden. 

Bezüglich der geforderten PV-Anlagen machen wir darauf aufmerksam, daß diesbezüglich bereits 

die Festsetzungsmöglichkeiten nach § 9 BauGB bestehen und in der Politik geplant ist, 

derartigen Verpflichtungen ab 2023 bundesweit festzuschreiben. 

Insofern war es für uns unverständlich, daß unsere gleichartige Forderung im Zusammenhang 

mit der Änderung des Bebauungsplans 23c vom Gemeinderat aufgrund einer unzutreffenden 

Beratung des Planungsbüros abgelehnt wurde. 
Dazu haben wir ja auch eine Änderung der textlichen Festsetzungen des BP 23c beantragt. 

Es gibt nun angesichts der Klimakrise und der Verwerfungen der Energieversorgung infolge des 

Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine erstrecht Grund genug, derartige Festsetzungen zu 

tätigen. 

(Klaus Jung, im Auftra der ARGE d atursc everbände) 









Bearbeiterin: Nina Helbing 
Durchwahl: 897-219 
E-Mail:  nina.helbing@gd.nrw.de 
Datum:  28. Juli 2022 

Gesch.-Z.: 31.130/3644/2022 

 
 
 
 
 
 
Gemeinde Morsbach  
Der Bürgermeister 
Bauen, Umwelt, Planen 
Bahnhofstr. 12 
51597 Morsbach  
 
 
 
 
 
 
 
Bebauungsplan Nr. 57 Gewerbegebiet Steimelhagen 
Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 (1) BauGB 
Ihr Schreiben vom 27.06.2022  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zu o. g. Verfahren gebe ich im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung folgende Infor-
mationen und Hinweise: 
 
 
Schutzgut Wasser 

 
Im Rahmen des Umweltberichtes sollten die hydrogeologischen Verhältnisse im Plange-
biet beschrieben (z. B. oberer Grundwasserleiter, Durchlässigkeit des Grundwasserleiters, 
Grundwasserflurabstände, Grundwasserneubildung), die möglichen Auswirkungen durch 
das geplante Vorhaben evaluiert und ggf. Maßnahmen zur Vermeidung/Minderung ent-
sprechender Auswirkungen ausgearbeitet werden. Dies erfolgt im vorliegenden Vorentwurf 
des Umweltberichtes nicht. Die Einstufung, dass keine Auswirkungen auf das Schutzgut 
Wasser zu erwarten sind, kann somit anhand der vorliegenden Ausführungen nicht nach-
vollzogen werden.  
 
In der Begründung zum Bebauungsplan NR 57 wird unter Kapitel 8.2 „Abwasserbeseiti-
gung“ zum Umgang mit dem im Plangebiet anfallenden Niederschlagswasser auf Kapitel A 
6.6 verwiesen. Ich weise darauf hin, dass unter dem genannten Kapitel keine entspre-
chenden Ausführungen vorliegen. Es ist darzulegen, wie mit anfallendem Niederschlags-
wasser umgegangen werden soll. 
 
 
Baugrund 
 
Ich empfehle, den Baugrund objektbezogen zu untersuchen und zu bewerten. 
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Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag:  
 

 
(Helbing) 
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Aktenzeichen:  

22.5-3-5374028-193/22 

bei Antwort bitte angeben 

 

Dr. Kai Kulschewski 

Zimmer: 115 

Telefon: 

0211 4759710 

Telefax: 

0211 475-9040 

kbd@brd.nrw.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienstgebäude und  

Lieferanschrift: 

Mündelheimer Weg 51 

40472 Düsseldorf 

Telefon: 0211 475-0 

Telefax: 0211 475-9040 

poststelle@brd.nrw.de 

 www.brd.nrw.de  

 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

DB bis D-Flughafen,  

Buslinie 729 - Theodor-Heuss-

Brücke 

Haltestelle:  

Mündelheimer Weg 

Fußweg ca. 3 min 

 

 

 

 Bezirksregierung Düsseldorf 

  

Stadt Morsbach 
Ordnungsamt 
Bahnhofstr. 2 
51597 Morsbach 
 
 
 
Kampfmittelbeseitigungsdienst / Luftbildauswertung 
Morsbach, Gewerbegebiet Steimelhagen 
 
Ihr Schreiben vom 07.07.2022, Az.:  FB II/32 
 
 
Luftbilder aus den Jahren 1939 - 1945 und andere historische Unterlagen 
liefern keine Hinweise auf das Vorhandensein von Kampfmitteln im bean-
tragten Bereich. Daher ist eine Überprüfung des beantragten Be-
reichs auf Kampfmittel nicht erforderlich. Eine Garantie auf Kampfmit-
telfreiheit kann gleichwohl nicht gewährt werden. Sofern Kampfmittel ge-
funden werden, sind die Bauarbeiten sofort einzustellen und die zustän-
dige Ordnungsbehörde oder eine Polizeidienststelle unverzüglich zu ver-
ständigen. 
 
Erfolgen Spezialtiefbauarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastun-
gen wie Rammarbeiten, Pfahlgründungen, Verbauarbeiten etc. empfehle 
ich eine Bohrlochdetektion. Beachten Sie in diesem Fall den Leitfaden  
auf unserer Internetseite.  
 
Weitere Informationen finden Sie auf meiner Homepage . 
 
Im Auftrag 
gez. Dr. Kulschewski 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.brd.nrw.de/
https://url.nrw/kbd-leitfaden
http://url.nrw/kbd-brd


Diese Karte darf nur mit der zugehörigen textlichen Stellungnahme verwendet werden.

Aktenzeichen :

Bezirksregierung 
Düsseldorf

22.5-3-5374028-193/22
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1:1.000Maßstab : 

Nicht relevante Objekte außerhalb des beantragten Bereichs sind ausgeblendet.

Legende 

Blindgängerverdacht
DÍ geräumte Blindgänger

geräumte Fläche
Detektion nicht möglich militär. Anlage

Laufgraben
Panzergraben
Schützenloch
Stellung

ausgewertete Fläche(n)

Überprüfung der zu überbauenden Flächen
ist nicht erforderlich
Überprüfung der zu überbauenden Flächen
wird empfohlen
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Stellungnahme zu Belangen des
Anlagenschutzes (§18a LuftVG)

Datum: 07.07.2022
SIS/ND Aktenzeichen: V202201322

Bezeichnung der Maßnahme: Gemeinde Morsbach: Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 57 
"Gewerbegebiet Steimelhagen"

Art der Maßnahme: Bebauungsplan

Bauherr:

Name:
Adresse:
E-Mail:

Anfrage von:

Aktenzeichen: Mail

Datum: 27.06.2022

Name: Gemeinde Morsbach

Adresse: Bahnhofstr. 2, 51597 Morsbach

E-Mail: annika.roedder@gemeinde-morsbach.de

Planversion:
Plandatum:
Dauer: unbefristet

Sehr geehrte Damen und Herren, 

durch die oben aufgeführte Planung werden Belange der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH bezüglich 
§18a Luftverkehrsgesetz (LuftVG) nicht berührt. Es werden daher unsererseits weder Bedenken noch 
Anregungen vorgebracht. Eine weitere Beteiligung am Verfahren ist nicht notwendig. 

Von dieser Stellungnahme bleiben die Aufgaben der Länder gemäß § 31 LuftVG unberührt. 

Wir haben das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF) von unserer Stellungnahme informiert. 

Mit freundlichen Grüßen

i. A. Dr. Peter Heßler i. A. Rico Kuchenbecker
Satelliten- und Technische Dienste
Systems & Infrastructure Services

Satelliten- und Technische Dienste
Systems & Infrastructure Services

(Dieses Schreiben ist maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.)
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Japs, Nicole

Von: Vidal Blanco, Bärbel <baerbel.vidal@amprion.net>
Gesendet: Donnerstag, 30. Juni 2022 09:51
An: Rödder, Annika
Betreff: Leitungsauskunft - Vorgangs-Nr. 166380, Aufstellung des BP 57 

Gewerbegebiet Steimelhagen
Signiert von: baerbel.vidal@amprion.net

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Planbereich der o. a. Maßnahme verlaufen keine Höchstspannungsleitungen unseres Unternehmens. 
 
Planungen von Höchstspannungsleitungen für diesen Bereich liegen aus heutiger Sicht nicht vor. 
 
Wir gehen davon aus, dass Sie bezüglich weiterer Versorgungsleitungen die zuständigen Unternehmen 
beteiligt haben. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Bärbel Vidal Blanco 
 
Amprion GmbH  
Asset Management 
Bestandssicherung Leitungen 
Robert-Schuman-Straße 7, 44263 Dortmund 
Telefon +49 231 5849-15711 
baerbel.vidal@amprion.net  
www.amprion.net  
https://www.amprion.net/Information-Datenschutz.html 
 
Aufsichtsrat: Uwe Tigges (Vorsitzender) 
Geschäftsführung: Dr. Hans-Jürgen Brick (Vorsitzender), Dr. Hendrik Neumann, Peter Rüth 
Sitz der Gesellschaft: Dortmund - Eingetragen beim Amtsgericht Dortmund - Handelsregister-Nr. HRB 
15940 
Lobbyregister-Nr. R002477 | EU-Transparenzregister Nr. 426344123116-68 
 
#VielfaltVerbindet 



 
 

  

  
 
  

 

  
 
Industrie- und Handelskammer zu Köln | Geschäftsstelle Oberberg 
Postanschrift: Postfach 100464, 51604 Gummersbach | Hausanschrift: Steinmüllerallee 7, 51643 Gummersbach 
Internet: www.ihk-koeln.de | Tel. +49 2261 8101-0 

  

IHK Köln | Geschäftsstelle Oberberg 
Postfach 100464, 51604 Gummersbach 

 
 
 
Gemeinde Morsbach 
Der Bürgermeister 
Bahnhofstr. 2 
51597 Morsbach 

Ihr Zeichen | Ihre Nachricht vom 

27.06.2022 

 
Unser Zeichen | Ansprechpartner 
mat | Katarina Matesic 
 
E-Mail 
Katarina.Matesic@koeln.ihk.de 
 
Telefon 
+49 2261 8101-9956 
 
Datum 
29. Juni 2022 

  BP 57 „Gewerbegebiet Steimelhagen“ 

Hier: Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

es ist geplant, ein kleineres Gewerbegebiet auszuweisen. 

 

Die IHK Köln, Geschäftsstelle Oberberg, begrüßt diese Bauleitplanung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Industrie- und Handelskammer zu Köln 

 

 

Gez.  

Katarina Matesic 

Leiterin Standortpolitik 
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